
Zwischen der

Freien Hansestadt q Bremen

vertreten durch die senatorin für Arbeit, soziales, Jugend und lntegration

und der

Merlin GmbH

Friedrich-Schild-Str. 1 4

28757 Bremen

wird folgende

Vereinbarung auf der Grundlage von S ZZ SGB Vlll
geschlossen

3. Leistungsentgelt

3.1 Der Stundensatz pro Kind bzw. Jugendliche/r beträgt

. € 62,57 im Rahmen der Einzelförderung

. € 19,62 im Rahmen der Gruppenförderung (4 bis max. 6 Kinder)
weitere Regelungen und lnformationen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

3.2 Mit den Stundensätzen nach Ziffer 3.1 sind alle direkten (direkte Betreuung/Förderung am
Kind/Jugendlichen) und alle indirekten Leistungszeiten (Vor- und Nachbereitung,bokumentätion,
Dienstbesprechungen, Hilfeplanung, Fahrtzeiten etc. und die Ausfallzeiten (Ürfa'üUlfrankheit etc.j
refinanziert. lnsofern enthält eine Betreuungsstunde = 60 Minuten Förderung vor Ort.
Der Einrichtungsträger stellt die Vertretung im Urlaubs- oder Krankheitsfall sicher.

3.3 Die o.g' Stundensätze.ktln19n nur abgerechnet werden, wenn eine Kostenzusicherung seitens
des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfallvorliegt.

1. Gegenstand

Diese Vereinbarung 
.regelt die Leistungserbringung und Finanzierung heilpädagogischer Einzel-

maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsdefiziten, sähwenviegänäen seelischen
Störungen oder in krisenhaft zugespitzten Lebenssituatiönen im Rahmen oeiEingfieoerungshilfe
nach $ 35 a SGB Vlll und im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach g 27 Abs. Z SöS Vlll. Grund-
lage der Vereinbarung ist die Anlage 1 (LeistungstypenbescÄreibung-, liegt bereits vor).

2. Leistung

Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung bzw. die wesentlichen Leistungsmerkmale sind der
Anlage 1 zum Vertrag zu entnehmen.

Die Leistung_ergolgt in den Räumlichkeiten der,,Marßeler Kunstfabrik,,, stader
Landstraße 64 in 287 19 Bremen statt.



4. Qualitätsentwicklung

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Angaben
über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung sind ebenfalls der Anlage Ju entnehmen.

4.2 Abweichend von Ziffer 4.1 und den in der Anlage zum Vertrag festgelegten Regelungen
zurVorlage des Qualitätsentwicklungsberichts, vereinbaren die Värtragspafrner, daäs dieser
dem zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erstmaäg'zum 31. Mä22015
zugeht. Ferner einigen sich die Vertragsparteien daraüf, zukünftige Ergäbnisse der Vertrags-
kommission, insbesondere auch im Hinblick auf die Darstellungtes Berichtswesen in Form
eines standardisierten Rasters, mit einzubeziehen und zu beiicksichtigen bzw. ggf. selbst
solch ein Raster gemeinsam zu entwickeln und anzuwenden.

5. Vereinbarungszeitraum

Diese Vereinbarung beginnt am 1. Januar 2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Zur vollsländigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedar-f es einer
schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der o.g. Mindesflaüfzeit und einer Kti-ndigungsfrist von
mindestens drei Monaten bzw. für die Entgeltveräinbarung von mindestens sechs Wochen.

6. Sonstiges

6.1 Die Vereinbarung steht während der Laufzeit unter dem Vorbehalt einer weiteren Verän-
derung des Tarifuertrages filr den öffentlichen Dienst. Treten solche Veränderungen ein,
sind sie zwingender Anlags, unverzüglich Anpassungsverhandlungen über die Entlefte zu
führen und dabei die tariflichen Auswirkungen auf die Personalkolten zu berücksiäfrtigen.
Beide Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass in diesem Fall der Vertrag durch einen
neuen ersetzt werden muss. Soweit landeseinheitliche und einrichtungsubergreifende Re-
gelungen im Rahmen der Vertragskommission festgelegt werden, finden diesJAnwendung.
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Geschlossen: Bremen, im November 2O2S

Die Senatorin für Arbeit, Soziales
Jugend und lntegratlon

Einrichtungsträger

lm Auftrag

6'2. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-
llegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabä der VorschrifteÄ des
BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer mög-
lichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträfen nach dem
BremlFG sein."


